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Teilgeltungsbereich 2

Teilgeltungsbereich 1

M1

Ortsgemeinde Laubenheim
Bebauungsplan "Im Bangert - Hinter dem Dorf -
Am Weltersberg - In der Beun, 9. Änderung"

M 1 : 500

Ortsgemeinde Laubenheim Bebauungsplan "Im Bangert - Hinter dem Dorf - Am Weltersberg - In der Beun, 9. Änderung"            M 1:500
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VERKEHRSFLÄCHEN  (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Straßenverkehrsflächen mit Gehwegen

Straßenbegrenzungslinie

SONSTIGE PLANZEICHEN

Abgrenzung des räumlichen Geltungsbereichs (§ 9 Abs. 7 BauGB)

1. AUFSTELLUNGSBESCHLUSS:

Der Ortsgemeinderat Laubenheim hat in seiner Sitzung am 04.12.2017 und erneut am 23.04.2018 die
Aufstellung dieses Bebauungsplanes beschlossen.

2. ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG DES AUFSTELLUNGSBESCHLUSSES:

Die ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses gemäß § 2 Abs. 1 BauGB erfolgte am
23.02.2018 und am 22.06.2018.

3. FRÜHZEITIGE BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT:

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB erfolgte nach Bekanntmachung
am 23.02.2018 in der Zeit vom 05.03.2018 bis zum 19.03.2018 und nach Bekanntmachung am
22.06.2018 in der Zeit vom 02.07.2018 bis zum 16.07.2018.

4. FRÜHZEITIGE BETEILIGUNG DER BEHÖRDEN UND SONSTIGEN TRÄGER ÖFFENTLICHER
    BELANGE:

Das Verfahren zur Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren 
Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden kann, wurde gemäß § 4 Abs. 1 BauGB mit
Schreiben vom 14.02.2018 eingeleitet. Die Frist für die Abgabe der Stellungnahmen endete am
19.03.2018.
Mit Schreiben vom 14.06.2018 wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange
nochmals um Stellungnahme gebeten. Die Frist für die Abgabe der Stellungnahmen endete am
18.07.2018.

5. ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG DES PLANENTWURFES:

Der Planentwurf lag gemäß § 3 Abs. 2 BauGB nach Bekanntmachung am 24.07.2020 mit der
Begründung und den nach Einschätzung der Gemeinde wesentlichen, umweltbezogenen
Stellungnahmen in der Zeit vom 03.08.2020 bis zum 03.09.2020 öffentlich aus.

6.  BETEILIGUNG DER BEHÖRDEN UND SONSTIGEN TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE
     NACH § 4 ABS. 2 BauGB:

Das Verfahren zur Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurde
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom 17.07.2020 eingeleitet.
Die Frist für die Abgabe der Stellungnahmen endete am 03.09.2020.

7. SATZUNGSBESCHLUSS DES BEBAUUNGSPLANS:

Aufgrund des § 10 Abs. 1 BauGB hat der Gemeinderat nach vorangegangener Prüfung der
Stellungnahmen und Abwägung den Bebauungsplan in seiner Sitzung am 23.11.2020 als Satzung
beschlossen.

Laubenheim, den ...............................

...........................................
Barbara Sand
(Ortsbürgermeisterin)

8. AUSFERTIGUNG:

Der Bebauungsplan, bestehend aus: Planzeichnung, bauplanungsrechtlichen Festsetzungen und 
Begründung stimmt mit allen seinen Bestandteilen mit dem Willen des Gemeinderates überein.
Das für den Bebauungsplan vorgeschriebene gesetzliche Verfahren wurde eingehalten.
Der Bebauungsplan wird hiermit ausgefertigt. Er tritt am Tag seiner Bekanntmachung in Kraft.

Laubenheim, den ...............................

...........................................
Barbara Sand
(Ortsbürgermeisterin)

9. BEKANNTMACHUNG DES BESCHLUSSES DES BEBAUUNGSPLANES:

Die ortsübliche Bekanntmachung des Beschlusses des Bebauungsplanes gemäß § 10 Abs. 3 BauGB
erfolgte am ..............................

...........................................
Barbara Sand
(Ortsbürgermeisterin)

Die Begründung mit den Angaben nach § 2a BauGB ist beigefügt.

Plangebiet

In Ergänzung zu den Textlichen Festsetzungen des Bebauungsplans "Im Bangert - Hinter dem Dorf - Am
Weltersberg - In der Beun" ergeht folgende Textliche Festsetzung:

Öffentliche Grünfläche mit Zweckbestimmung „Friedhof“ in Verbindung mit Festsetzungen für das
Anpflanzen und die Bindung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 (1) Nr. 15
i.V.m. Nr. 25 a und b BauGB)

M 1 – Begrünung der Friedhofsfläche

Auf der in der Planzeichnung mit M1 gekennzeichneten Fläche sind vier hochstämmige Laubbäume* (z.B.
Spitzahorn, Bergahorn) zu pflanzen und mit Ersatzverpflichtungen dauerhaft zu erhalten. Weiterhin sind auf
20 m² standortgerechte Gehölze (z.B. Hartriegel, Vogelbeere) zu pflanzen. Die Gehölze sind in diesem
Zusammenhang in der Regel in einem Mindestabstand von 1,5 m zueinander zu pflanzen und mit
Ersatzverpflichtung dauerhaft zu erhalten.

_______________________________

* Empfehlung zur Pflanzqualität: Hochstamm, Stammumpfang 14 bis 16 cm, mit Ballen

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

GRÜNFLÄCHEN  (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

öffentliche Grünfläche

Zweckbestimmung: Friedhof

FLÄCHEN FÜR DAS ANPFLANZEN VON BÄUMEN UND STRÄUCHERN UND SONSTIGEN
BEPFLANZUNGEN, BINDUNGEN FÜR BEPFLANZUNGEN UND DIE ERHALTUNG VON BÄUMEN UND
STRÄUCHERN UND SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a, b BauGB)

Flächen für das Anpflanzen und die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern
und sonstigen Bepflanzungen

Landespflegerische Maßnahmen; siehe Textliche FestsetzungenM1

Quelle: Geobasisinformationen GeoBasis-DE / LVermGeoRP (2016)

Bundesgesetze
• Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt

geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. August 2020 (BGBl. I S. 1728).
• Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung -

BauNVO) in der Fassung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786).
• Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhaltes

(Planzeichenverordnung - PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S.58), zuletzt geändert
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Mai 2017 (BGBl. I S. 1057).

• Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in der Fassung vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542),
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 4. März 2020 (BGBl. I S. 440).

• Wasserhaushaltsgesetz (WHG) in der Fassung vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 4. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2254).

• Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) in der Fassung vom 17. März 1998 (BGBl. I S. 502),
zuletzt geändert durch Artikel 3 Absatz 3 der Verordnung vom 27. September 2017 (BGBl. I
S. 3465).

• Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) in der Fassung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274),
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 8. April 2019 (BGBl. I S. 432).

• Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung vom 24. Februar 2010
(BGBl. I  S. 94), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S.
2513).

Landesgesetze
• Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO) in der Fassung vom 24. November 1998 (GVBl.

S. 365), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Juni 2019 (GVBl. S. 112).
• Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG) in der Fassung vom 6. Oktober 2015 (GVBl. S. 283),

zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 21. Dezember 2016 (GVBl. S. 583).
• Landeswassergesetz (LWG) für das Land Rheinland-Pfalz, in der Fassung vom 14. Juli 2015

(GVBI. S. 127), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 26. November 2019 (GVBl.
S. 338)

• Denkmalschutzgesetz (DSchG) in der Fassung vom 23. März 1978 (GVBl. S. 159), zuletzt
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 3. Dezember 2014 (GVBl. S. 245).

• Gemeindeordnung (GemO) in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 26. Juni 2020 (GVBl. S. 297).


